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1. Präambel 
2. Geltungsbereich  
Der Schutz und die Sicherheit der Kinder in unserem Kindergarten stehen für uns an erster 
Stelle. Angesichts der Verantwortung, die wir tragen, ist es unerlässlich, ein durchdachtes 
und umfassendes Schutzkonzept für den Kindergarten Hl. Johannes d. Täufer zu entwickeln 
und umzusetzen. Dieses Konzept zielt darauf ab, die Risiken für mögliche Gefahren, das 
Wohlbefinden und die Sicherheit der Kinder zu identifizieren und angemessen darauf zu 
reagieren. Die wichtigsten Aspekte dieses Schutzkonzeptes sind, im Hinblick auf mögliche 
Gefahren eine sichere und unterstützende Umgebung für die Entwicklung und das Wachstum 
der Kinder zu gewährleisten. 

3. Begriffsklärungen 
Vgl. Trägerschutzkonzept S.3-4 (Anhang 8.1.) 

4. Gesetzliche und kirchliche Grundlagen 
Die Kinderrechte sind in verschiedenen Gesetzen verankert. 
Vgl. Trägerschutzkonzept S.4-6 (Anhang 8.1.) 
Vgl. Amtsblatt Bistum Passau, 16.12.2019, 149. Jahrgang – Rahmenordnung (Anhang 8.2.) 

2. Risikoanalyse Stammgruppe/Übergangsgruppe 
Die Risikoanalyse ist die Basis zur Schaffung des Schutzkonzeptes und somit wichtig und 
notwendig um Informationen über räumliche Bedingungen und Alltagsabläufe zu erhalten. 
Im Kindergarten Kirchberg v. W. werden Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in 
zwei Regelgruppen und einer Krippengruppe betreut. Das im nachfolgenden ausgearbeitete 
Schutzkonzept bezieht sich auf diese Zielgruppe. Die Risikofaktoren in unserer Einrichtung 
wurden mit den Kindergartenkindern anhand des Punktesystems sowie mit dem Personal 
erarbeitet. 
Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der Räumlichkeiten folgende Risikofaktoren: 

• Unsere Einrichtung verfügt über wenige und kleine Räume. Dadurch sind die 
Kinder und das Personal ständig einem hohen Lärmpegel ausgesetzt. Besonders 
im Kreativ- und Essensraum stellt sich diese Problematik.  

• Der Gang-, bzw. Garderobenbereich ist zu eng und zu unübersichtlich. Auch die 
lange und steile Treppe zur Sonnengruppe ist besonders für die jüngeren Kinder 
gefährlich. 

• Der Außenspielbereich (Bällebad) ist den Kindern zu dunkel.  
• Aufgrund des Platzmangels gibt es für die beiden Regelgruppen nur drei und 

somit zu wenige Toiletten. Für viele Sonnenkinder ist der Weg vom Gruppenraum 
zur Toilette zu weit.  

• Alle Toiletten im Haus sind mit einem Fliesenboden ausgestattet. Dieser ist kalt 
und somit unangenehm, wenn sich die Kinder umziehen. 
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• Im Garten sind mache Bereiche nicht einsehbar. In der Gartenhütte besteht die 
Gefahr, dass sich die Kinder einsperren. 

• Die Haustüre ist während der Bring- und Abholzeit nicht abgeschlossen und somit 
können auch Fremde das Haus betreten. Die Kinder könnten hier von fremden 
Personen oder anderen Eltern angesprochen, angefasst oder mitgenommen 
werden. Ebenso können sie ungehindert die Kindertoilette betreten. 

• Es befinden sich externe Fachkräfte während der Therapien sowie Mitarbeiter 
während der Wickel- und Schlafsituationen unbeaufsichtigt mit den Kindern in 
geschlossenen Räumen. 

• Viele Eltern sehen das Benutzen ihrer Handys in der Einrichtung unproblematisch. 
Dadurch kann unbeaufsichtigtes Bildmaterial erstellt werden. 

Im Hinblick auf das Fachpersonal im Umgang mit den Kindern ergeben sich folgende 
Risikofaktoren: 

• Ein Risiko besteht, wenn das Fachpersonal nicht ausreichend qualifiziert ist, um 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Entwicklungsstadien der Kinder 
angemessen einzugehen. Dies könnte zu Bildungslücken oder unzureichender 
Betreuung führen. 

• Eine mangelnde Einführung bei Neueinstellung kann zu unangemessenem 
Verhalten führen. Auch das Fehlen von unzureichender Überwachung und 
Kontrolle des Fachpersonals könnte zu Fehlverhalten oder Vernachlässigung 
führen. 

• Eine unklare Kommunikation zwischen dem Fachpersonal könnte zu 
Missverständnissen im Umgang mit den Kindern führen. Gerade in Bezug auf 
pädagogische Ziele und individuelle Bedürfnissen.  

• Ein großes Risiko besteht bei der Grenzüberschreitung von Fachpersonal sowie 
externen Fachkräften, sei es in Form von unsensiblen Kommentaren, 
unangemessener Nähe oder anderen problematischen Verhaltensweisen.  

• Falls das Fachpersonal nicht angemessen geschult ist, um Anzeichen von 
Kindeswohlgefährdung zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren, besteht 
das Risiko, dass problematische Situationen unerkannt bleiben. 

• Mangelndes Verständnis und fehlende Sensibilität gegenüber kulturellen 
Unterschieden könnte zu Missverständnissen und Konflikten im Umgang mit 
Kindern und ihren Familien führen. 

Formular für Exemplarische Risikoanalyse - Gefährdungsanalyse (siehe Anhang 7.1.) 
Formular für Ergebnis- und Umsetzungsdokumentation (siehe Anhang 7.2.) 

3. Prävention 
3.1. Personalmanagement 
3.1.1. Personalverantwortung 

Vgl. Trägerschutzkonzept S.6 (Anhang 8.1.) 
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3.1.2. Beschwerdeverfahren 
Vgl. Trägerschutzkonzept S. 10 (Anhang 8.1.) 

Vgl. Konzeption Kindergarten Hl. Johannes d. Täufer (S. 32 ff.) 

3.1.3. Verhaltenskodex  
Stammhaus 
In unserer Kindertageseinrichtung sollen die betreuten Kinder sicher sein. Die nachfolgenden 
Verhaltensregeln zielen darauf auf, sowohl Kinder, als auch Mitarbeitende zu schützen. Der 
Verhaltenskodex versteht sich als Teil des Schutzkonzeptes in der Einrichtung. 

Bring- und Abholzeit  
• Jedes Kind wird morgens von einem Mitarbeitenden namentlich begrüßt und 

entgegengenommen und mittags verabschiedet. 
• Den Abholenden wird mitgeteilt, wenn während der Kindergartenzeit etwas passiert 

ist (Unfall, Zeckenbiss, …) 
• Bei einer schwierigen Trennung von den Eltern wird die Vorgehensweise konkret 

verbalisiert und fixiert 
Freispielzeit 

• Die Mitarbeiter müssen einen Überblick haben, in welchen Räumen sich die Kinder 
der jeweiligen Gruppe befinden 

• Das Einhalten der Regeln muss einheitlich durchgesetzt werden 
Essens- und Brotzeitsituation 

• Kinder werden nicht zum Essen oder Probieren gezwungen 
• Besondere Essensgewohnheiten aufgrund von religiösen Gründen sowie 

Lebensmittelunverträglichkeiten von einzelnen Kindern müssen beachtet und 
akzeptiert werden  

Pädagogische Angebote 
• Das Kind wird bei Verweigerung nicht gezwungen bei Angeboten teilzunehmen 

Toiletten- und Wickelsituation 
• Das Kind entscheidet wer und ob es jemand auf die Toilette begleitet 
• Wir kündigen verbal den Eintritt in Toilette und den Blick über die Abtrennwand an 
• Das Kind in einem geschützten Raum umziehen 
• Das Kind entscheidet, wer es wickelt 
• Keine unangemessenen Handlungen im Intimbereich des Kindes vollziehen 
• Das Kind gibt dem Personal in der Gruppe Bescheid, wenn es auf die Toilette geht 

Umgangsformen und Sprache 
• Im Umgang mit den Kindern und Eltern ist immer eine angemessene Wortwahl sowie 

der richtige Ton zu treffen  
• Emotionale und psychische Erpressung durch verbale Äußerungen sind verboten 
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• Konflikte werden mit dem Kind auf Augenhöhe gelöst (klärendes Gespräch, Gefühle 
wiederspiegeln, kein stiller Stuhl) 

• Die Kinder werden zu keinem Körperkontakt gezwungen und findet nur statt, wenn 
die Kinder es einfordern 

• Wir verwenden für die Kinder keine Kosenamen 
Datenschutz 

• Die Datenschutzerklärung der Eltern muss berücksichtigt werden 
• Die Privatnutzung des Handys ist während der Dienstzeit untersagt 

Garderobensituation 
• Wir bieten dem Kind beim Anziehen Hilfe an 
• Wir kleiden das Kind nicht gegen dessen Willen an 

Gartenbereich 
• Das Personal verteilt sich gleichmäßig im Garten, sodass alle Bereiche im Blickfeld 

sind 
• Es muss darauf geachtet werden, dass sich die Kinder nicht vom Gartenbereich 

entfernen, ohne dem Personal Bescheid zu geben 
• Das Personal unterstützt oder bietet Hilfestellung bei Gartengeräten (Schaukel, 

Klettergerüst, …) wenn das Kind dies fordert oder es altersbedingt notwendig ist 

Verhaltenskodex Personal für die Verabreichung von Medikamente, Globuli, Cremes 
ätherische Öle oder ähnliches sowie Verhalten im medizinischem Fall oder Notfall 

• Dem pädagogischen Personal ist es generell untersagt, den Kindern irgendwelche 
Medikamente, Globuli, Cremes oder ätherische Öle zu verabreichen  

• Sonnencreme wird nicht vom Personal verabreicht 
• Im Krippenbereich muss die Benutzung von Wund- und Heilsalbe dokumentiert 

werden. Die Anwendung erfolgt nur mit Unterschrift der Eltern. 
• Antibiotikum oder ähnliches darf nicht durch päd. Personal verabreicht werden. 

Kranke Kinder, welche dieses einnehmen müssen, sind zu Hause zu betreuen. 
• Entfernung von Zecken: dies wird im Adebis festgehalten, wie die Eltern in diesem Fall 

verfahren möchten. Daher bitte bei der Leitung informieren wie das Verfahren sein 
sollte. 

• Wurde eine Zecke oder ähnliches entfernt, ist dies spätestens bei der Abholung den 
Eltern mitzuteilen 

• Sollte sich ein Kind verletzten und es muss erstversorgt werden, muss dies den Eltern 
ebenso mitgeteilt werden, bzw. diese dazu geholt werden 

• Kinder, welche krank waren dürfen die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn sie 24 
Stunden fieberfrei sind, bzw. bei Brechdurchfall wieder ein „normaler Stuhlgang“ 
eingetreten ist. Dies muss auch so mit den Eltern kommuniziert werden. Sollte ein 
krankes Kind dennoch in die Einrichtung kommen, kann dieses in Absprache mit der 
Leitung wieder abgeholt werden lassen.  

• Verletzt sich ein Kind schwer, so muss in Absprache mit der Leitung, bzw. 
stellvertretenden Leitung die Rettungsleitstelle angerufen werden und das Kind mit 
dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden 
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• In einem Notfall wird kein Kind vom Personal transportiert oder es wird den Eltern ein 
Transport zugemutet. Im Zweifelsfall wird der Notdienst angerufen (112 
Krankenwagen und 110 Polizei) 

Übergangsgruppe 
Der Verhaltenskodex des Stammhauses trifft auf die Notgruppe ebenso zu. Zusätzlich sind 
noch folgende Punkte zu beachten: 

• Der Gruppenraum ist durch eine abgeschlossene Tür vom Schulhaus getrennt, sodass 
die Kinder nie in direkten Kontakt mit den Schülern kommen können 

• Bei Wechsel der Gruppenräume der Kinder muss sich das Personal der 
Übergangsgruppe und das Personal der Stammgruppe austauschen. Die Kinder 
werden von einer Betreuungsperson in die jeweilige Gruppe gebracht. 

• Bei Gruppenwechsel muss darauf geachtet werden, dass sich die Kinder bei einer 
abgesprochenen Person an-, bzw. abmelden 

• Der Gruppenwechsel findet nur zu einer bestimmten Tageszeit statt 

Verhaltenskodex Ampelformulare siehe Anhang 8.8. 

3.1.4. Fort- und Weiterbildung 
Vgl. Trägerschutzkonzept S.9 (Anhang 8.1.) 

3.2. Sexualpädagogisches Konzept 
3.2.1. Präambel 

Das sexualpädagogische Konzept für unseren Kindergarten zielt darauf ab, den Kindern in 
einem frühen Alter ein gesundes Verständnis von Körper, Gefühlen und Beziehungen zu 
vermitteln. Es legt den Grundstein für eine respektvolle und offene Kommunikation über 
Sexualität, Grenzen und Selbstbestimmung. In einer sicheren und altersgerechten Umgebung 
sollen die Kinder lernen, ihren eigenen Körper und den anderer zu respektieren, ihre Gefühle 
zu erkennen du zu benennen sowie soziale Kompetenzen im Umgang mit anderen zu 
entwickeln. Ein fundiertes sexualpädagogisches Konzept unterstützt nicht nur die kindliche 
Entwicklung und stärkt das Selbstbewusstsein, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag 
zur Prävention von Missbrauch und zeigt auf, welche Handlungsschritte beim Eintreten der 
Fälle erarbeitet und vollzogen werden müssen. 

3.2.2. Theoretische und rechtliche Grundlagen 
• Curriculare Vorgaben (siehe BayBEP – Bildungs- und Erziehungsziele für den Bereich 

Sexualität, Kap. 7.11 Gesundheit) 

• Gesetzliche Vorgaben (§13 Abs. 1 AVBayKiBiG) 

• Kirchliche Vorgaben (siehe Anhang) 
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• Siehe BEP: S. 55 ff, S. 133 ff, S. 372 ff 

• SGB VIII: §1, §8a, §14 

• UN-Kinderrechtskonvention: Art. 2,3,6,8,12,19,24,28 

• Das Recht zur Sexualaufklärung, Pro Familia, Stellungnahme 

„Jeder Mensch hat das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität unter Anerkennung 
der Rechte des Anderen. Dieses Recht ist in vielen nationalen und internationalen 
Dokumenten festgehalten. Es ist Teil des Gesamtkonzepts der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und Rechte, das auf der Weltbevölkerungskonferenz 1994 
in Kairo verabschiedet wurde. Sexualaufklärung ist ein Aspekt des schulischen 
Bildungsauftrags und ein fester Bestandteil in den schulischen Curricula. Kinder und 
Jugendliche haben demnach das Recht auf eine altersgemäße Sexualaufklärung“.  1

3.2.3. Psychosexuelle Entwicklung 
 1. Lebensjahr:  

• Mit dem Mund die Welt erkunden --> „Orale Phase" 
• Mit der Haut die Welt erleben, Berührungen, Streicheln, Küssen  
• Entwicklung von seelischer Nähe und Urvertrauen 

 2. Lebensjahr:  
• Genitalien durch Berühren, Anfassen, Anschauen   entdecken -› „Phallische Phase" 
• Analbereich ist interessant 
• Kind lernt Mehrgeschlechtlichkeit kennen und ordnet diese zu  
• Kind lernt Körperteile zu benennen 

  3. Lebensjahr:  
• Sauberkeitserziehung als zentrales Thema der „Analen Phase" 
• Fragen zu Zeugung, Schwangerschaft   und Geburt  
• Autonomiephase, Nein sagen dürfen, ernstgenommen werden wollen 
• Selbstständigkeit wächst 
• Erste Rollenspiele/Geschlechtsrollen 

  4.-5. Lebensjahr:  
• Rollenspiele, Eltern-Kind-Spiele, Doktorspiele wichtig  
• Kindliches verlieben, Suche nach Nähe, Geborgenheit bei anderen Kindern 
• Kind lernt soziale Regeln, Benötigt klare Regeln 
• Entwickelt Körperscham  
• Brauchen Rückzugsräume  

6. Lebensjahr:  
• Eigene Geschlecht ist wichtig, Spielen in geschlechtshomogener Gruppe 
• Reizen der Erwachsenen   mit sexuell gefärbter Sprache Dahinter stecken meist viele  

Fragen 
 7. Lebensjahr - Latenzphase:  

 https://www.profamilia.de/fachinfos/nach-themen/sexuelle-bildung (23.10.2024, 15:19 Uhr)1
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• Erste Geheimnisse vor den Eltern  
• Vom anderen Geschlecht abgrenzen 
• Freundschaften sehr bedeutend 
• Starke kognitive Entwicklung 

3.2.4. Kindliche Sexualität im Alltag unserer Kita 
Die kindliche Sexualität wird im Alltag des Kindergartens auf natürliche und behutsame 
Weise integriert, indem die Erzieherinnen und Erzieher bewusst Raum für Fragen, Neugier 
und Entdeckungen schaffen. Dies geschieht bei uns in der Einrichtung durch folgende 
Maßnahmen: 

• Offene Kommunikation: Das pädagogische Personal schafft eine Atmosphäre, in der 
Kinder ihre Fragen und Gefühle frei und offen äußern können. Dabei werden 
kindgerechte und ehrliche Antworten gegeben, die das Verständnis fördern, ohne die 
Kinder zu überfordern. 

• Bildungsmaterialien: Altersgerechte Bücher, Bilder und Spiele, die Körperwissen und 
soziale Themen behandeln, werden regemäßig genutzt. Diese Materialien helfen den 
Kindern, ihre eigenen Körper und dessen Funktionen zu entdecken und zu verstehen.  

• Vermittlung von Grenzen und Selbstbestimmung: Die Kinder lernen, ihre eigenen 
Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren sowie die Grenzen anderer zu 
respektieren. Dies wird durch gezielte Übungen und Gespräche unterstützt, die das 
Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung der Kinder stärken. 

3.2.5. Umgang und Umsetzung des sexualpädagogischen Konzeptes 
Unser pädagogisches Handeln im sexualpädagogischen Kontext richtet sich nach folgenden 
Kernaussagen und kann somit in unserer Einrichtung gelebt werden. 

Das Kind soll… 

… eine positive Geschlechtsidentität entwickeln, um sich wohlzufühlen. 

… einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben. 

… altersgemäßes Wissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können. 

… Bewusstsein über eine persönliche Intimsphäre entwickeln. 

… lernen „Nein“ zu sagen. 

3.2.6. Doktorspiele 
Doktorspiele sind Spiele unter Kindern gleichen Alters und gleichen Entwicklungsstandes. Sie 
gehören zu den Kinderspielen und stellen somit eine für die Kinder natürliche Spielsituation 
da.  
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Für Doktorspiele in unserer Einrichtung gibt es folgende klare Regeln: 

• Die Kinder verletzen sich nicht gegenseitig. 

• Das Kind bestimmt selbst, mit wem es spielen möchte. 

• Das Kind darf jederzeit aussteigen und das Spiel für sich unterbrechen. 

• Die Kinder untersuchen nur so viel, wie es für sie selbst und die anderen Kinder schön 
ist. 

• Kein Kind steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Penis, in 
die Nase oder ins Ohr. 

• Größeren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist es untersagt, bei Doktorspielen 
mitzumachen. 

• Der Altersunterschied der miteinander spielen Kinder darf nicht all zu groß sein (max. 
zwei Jahre Altersunterschied). Dabei ist der Entwicklungsstand der spielenden Kinder 
zu berücksichtigen. 

• Die Kinder dürfen sich jederzeit den pädagogischen Fachkräften mitteilen und Hilfe 
einholen. 

Folgende Signale weisen auf ein sexuell auffälliges Verhalten hin: 

• Das Kind hat eine stark sexistische Sprache. 

• Das Kind ist in Doktorspiele mit einem älteren oder jüngeren Kind verwickelt. 

• Das Kind zwingt andere Kinder dazu, die eigenen Geschlechtsteile oder die des 
anderen Kindes zu berühren. 

• Das Kind verletzt sich selbst oder andere Kinder an den Genitalien. 

• Das Kind fordert andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf. 

• Das Kind spielt oder verbalisiert im Spiel mit Puppen Handlungen, die der 
Erwachsenensexualität entsprechen. 

• Andere Kinder beschweren sich über die sexuellen Verhaltensweisen eines Kindes. 

3.2.7. Prävention 
Unter Prävention verstehen wir eine vorbeugende, unterstützende pädagogische Arbeit mit 
Kindern, um Übergriffe und Grenzverletzungen zu vermeiden. 

• Wir unterstützen die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

• Wir gehen offen und ehrlich mit den Fragen und Erlebnissen der Kinder um (Bücher, 
Gespräche…). 
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• Wir stellen klare Regeln und Grenzen im Umgang mit Doktorspielen, sowie Nähe- und 
Distanzverhalten auf. 

• Die Mitarbeiter der Einrichtung werden auf den Verhaltenskodex des 
Schutzkonzeptes verwiesen. 

• Im Umgang mit den Kindern, innerhalb des Teams und mit den Eltern, achten wir auf 
eine gepflegte und vorbildliche Sprache sowie auf einen respektvollen Umgang. 

3.2.8. Personalverantwortung 
• In unserer Einrichtung werden nur Personen für die Arbeit mit Kindern herangezogen, 

die über die erforderliche fachliche Kompetenz und über die persönliche Eignung 
verfügen 

• Vor dem Dienstantritt muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis der 
Einrichtungsleitung vorgelegt und alle fünf Jahre erneuert werden 

• Vor Dienstantritt werden die Mitarbeiter über den Verhaltenskodex sowie über das 
sexualpädagogische Konzept informiert. Eine Erklärung zum grenzachtenden Umgang 
wird ebenfalls unterschrieben. 

• Wochenpraktikanten müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beim 
Praktikumsbeginn vorlegen 

• Der Umgang im Team untereinander ist geprägt durch Respekt, Transparenz, 
Offenheit und Vorbildfunktion für die Kinder. Verschiedene Meinungen werden 
akzeptiert, es werden jedoch keine Grenzen überschritten. 

3.2.9. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
Im Bereich der Sexualpädagogik ist eine enge Kooperation mit den Eltern zum Wohle des 
Kindes sehr wichtig. 

• Transparenz und offene Kommunikation: Die pädagogischen Fachkräfte informieren 
die Eltern über Vorfälle im sexualpädagogischen Kontext und sprechen auch 
Auffälligkeiten/Probleme offen an. Außerdem wird auch den Eltern immer ein offenes 
Ohr zu dieser Thematik gewährleistet.  

Allgemeine sexualpädagogische Informationen werden den Eltern im 
Aufnahmegespräch sowie in den Elterngesprächen mitgeteilt. 

Eine offene, wertschätzende Kommunikation ist essentiell, um Vertrauen zwischen 
den Fachkräften und den Eltern aufzubauen.  

• Rücksichtnahmen auf familiäre Werte: Das pädagogische Personal respektiert die 
kulturellen und familiären Hintergründe der Familien. Individuelle Werte und 
Vorstellungen der Familien werden geachtet und bei Bedarf wird nach einem 
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gemeinsamen Weg gesucht, um das Thema Sexualpädagogik sowohl im Kindergarten 
als auch zu Hause in Einklang zu bringen. 

• Beratung und Unterstützung: Eltern können Unsicherheiten oder Ängste im Umgang 
mit der Thematik haben. Unsere Einrichtung bietet den Eltern Unterstützung in Form 
von Beratung, Literatur und bei Bedarf (erhöhter Nachfrage) Fachvorträge.  

• Regelmäßige Reflexion: Es ist in einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft wichtig, 
dass diese kontinuierlich reflektiert und bei Bedarf angepasst wird. Dies erfolgt durch 
regelmäßige Gespräche und durch eine jährliche Elternumfrage. Die Wünsche und 
Bemerkungen der Eltern werden ernst genommen und es wird nach einer 
gemeinsamen Lösung gesucht. 

Eine gute Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in der Sexualpädagogik bedeutet, dass 
Eltern und pädagogische Fachkräfte als gleichberechtigte Partner zusammenarbeiten. Das 
Ziel ist es, den Kindern eine sichere, wertschätzende und offene Umgebung zu bieten, in 
welcher die Kinder lernen ein positives Körperbild zu entwickeln, respektvoll mit sich und 
anderen umzugehen sowie auch anderen Grenzen zu setzen. Die Eltern sind hierbei nicht 
nur passive Empfänger von Informationen, sondern aktive Mitgestalter des Prozesses. 

3.3. Partizipation 
Partizipation ist im Kinderschutz aus mehreren wichtigen Gründen von zentraler Bedeutung 
und findet bei uns in der Einrichtung wie folgt statt: 

• Wir wahren die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention). Durch Partizipation 
wird sichergestellt, dass ihre Meinung gehört, respektiert und berücksichtigt wird. 

• Das Vertrauen und die Selbstwirksamkeit wird gefördert. Wenn die Kinder in 
Kinderschutzverfahren aktiv einbezogen werden, fühlen sie sich ernstgenommen und 
respektiert. 

• Indem man Kinder aktiv in die Schaffung der Schutzmaßnahmen miteinbezieht, 
können diese besser auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt 
werden. 

• Partizipation hilft, Machtungleichgewichte zwischen Erwachsenen und Kinder zu 
verringern. 

• Indem Kinder lernen, sich zu äußern und ihre Rechte zu vertreten, entwickeln sie eine 
stärkere Resilienz gegenüber Gefährdungen. 

• Wenn Kinder in Schutzprozesse einbezogen werden, fördert dies nicht nur ihre 
Sicherheit, sondern auch ihre persönliche und soziale Entwicklung. 

Praktische Umsetzung: Vgl. päd. Konzeption Kindergarten Hl. Johannes d. Täufer, S. 29 
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4. Intervention – Verfahren bei Kindeswohlgefährdung 
In unserer Einrichtung gibt es ein klares Interventionsverfahren, das darauf abzielt die Kinder 
zu schützen und angemessene Maßnahmen gegen die Verantwortlichen zu ergreifen.  

4.1. Formen der Intervention  
• Sofortige Maßnahmen zum Schutz des Kindes - Entfernung des Kindes aus der 

Gefahrensituation 

• Gespräche mit den involvierten Personen führen 

• Beratung/Information durch ISEF 

• Juristische Maßnahmen – Einleitung von strafrechtlichen Verfahren gegen die 
Verantwortlichen 

• Organisatorische Konsequenz – Umstrukturierung und Anpassung der Einrichtung 

4.2. Interne Gefährdungen 
4.2.1. Gewalt durch Mitarbeiter:innen/externe Fachkräfte (§§72a, 45, 47 SGB VIII) 

Bei Gewalt durch interne oder externe Fachkräfte innerhalb unserer Einrichtung wird der 
Handlungsplan gemäß den bischöflichen Leitlinien durch die Trägerverantwortlichen 
vollzogen (Vgl. Trägerschutzkonzept S. 11f – Anhang 8.1.) 

4.2.2. Sexuelle Übergriffe unter Kindern 
Bei einer Vermutung von sexualisierten Übergriffen zwischen Kindern innerhalb der 
Einrichtung, wird nach einem bestimmten Handlungsplan vorgegangen (siehe Anhang 8.3.) 

4.3. Externe Gefährdungen 
4.3.1. Gefährdung im sozialen Umfeld der Kinder (§ 8a SGB VIII) 

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung eines Kindes innerhalb seines sozialen Umfeldes, 
orientieren wir uns an einem einheitlichen Handlungsplan (Anhang 8.4.). 
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5. Anlaufstellen & Ansprechpartner:innen 
• Die/der durch das Jugendamt gestellte Insoweit Erfahrende Fachkraft (ISEF), 

Allgemeiner Sozialdienst (ASD), Erziehungsberatungsstelle (EBS) bieten Unterstützung 
in verschieden Aufgaben (Vgl. Bayer. Bildungs- und Erziehungsplan, 2019, S. 445) 

• Kinderschutz und Intervention: 
➢ Amt für Kinder, Jugend und Familie Stadt Passau 

Vornholzstr. 40a 
94036 Passau 
Tel.: 0851/396-0 

➢ Kinderklinik Dritter Orden 
Bischof-Altmann-Str. 9 
94032 Passau 
Tel.: 0851/7205-164  

➢ Rosemarie Weber 
Telefon: 0851/5019760 
E-Mail: info@kanzlei-rweber.de 
(Diözese Passau) 

➢ Dr. Burkhard Wolff 
E-Mail: ansprechpersonwolff@gmx.net 
(Diözese Passau) 

➢ Weitere Angebote für Beratungsstellen bei Prävention und Intervention von 
(sexualisierter) Gewalt: siehe Anhang 8.7. 

6. Rehabilitation, Aufarbeitung und Qualitätssicherung 
Vgl. Trägerschutzkonzept S.12-14 (Anhang 8.1.) 
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Das Schutzkonzept wird jährlich überarbeitet und auf seine Aktualität überprüft. (Stand 
24.10.2024) 

Für das Schutzkonzept Verantwortliche: Andrea Kölbl (Einrichtungsleitung) und Nina Jung 
(Schutzbeauftragte) 

7. Materialien und Vorlagen 
7.1. Formular für Gefährdungsanalyse 
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7.2. Formular für Ergebnis- und Umsetzungsdokumentation 
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7.3. Ampelformular 
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7.4. Erklärung zum grenzachtenden Umgang – Verhaltenskodex  
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8. Anhang 
8.1. Trägerschutzkonzept 
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8.2. Amtsblatt Bistum Passau, 16.12.2019, 149. Jahrgang – Rahmenordnung 
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8.3. Handlungsplan – Sexuelle Übergriffe 
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8.4. Handlungsplan – Externe Gewalt 
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8.5. Beratungsstellen bei Prävention und Intervention von Gewalt 
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8.6. Verhaltenskodex Ampelformulare 
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